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GfK-Umfrage 2019 

Rauchverbote zum Schutz von 
Kindern auch bei Rauchern 

an erster Stelle 
Rauchverbote auf Spielplätzen sowie im Auto und in Wohnräumen, wenn sich 
darin Kinder befinden, stehen ganz vorn im Katalog der Maßnahmen, die sich 
die knapp 2000 befragten Männer und Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren 
wünschen. Das geht aus der von der Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. 
(NID) bei der GfK, dem größten deutschen Marktforschungsunternehmen, in 
Auftrag gegebenen Repräsentativstudie vom August 2019 hervor. 

Rauchverbot  Nichtraucher Raucher Insgesamt 

- im Auto, wenn Kinder mitfahren 90,9% 80,4% 87,9% 

- auf Kinderspielplätzen 90,3% 78,2% 86,8% 

- in Wohnräumen, wenn sich darin  
Kinder befinden 

84,9% 66,5% 79,5% 

 
Ziel der NID war es zu ermitteln, welche 
Maßnahmen zur Reduzierung des Rau-
chens und für einen wirksamen Nicht-
raucherschutz in der Bevölkerung am 
meisten Zustimmung finden. Da die Ant-

worten zu diesem Thema erfahrungsge-
mäß sehr stark vom Rauch-/Nichtrauch-
verhalten abhängen, wurde bei dieser 
wie schon bei früheren Erhebungen seit 
1997 auch nach dem Tabakkonsum ge-
fragt. Wie wichtig diese Trennung für die 
Auswertung ist, zeigte sich prompt: 

Während die Nichtraucher alle sech-
zehn Vorgaben mehrheitlich (90,9% bis 
53,7%) befürworteten, stimmten die 
Raucher nur sechs dieser Vorgaben zu 
(siehe Tabelle auf der nächsten Seite). 

Dazu gehört erfreulicherweise das „Ver-
bot der Tabakwerbung zum Schutz von 
Kindern“, das 62,9% für erforderlich hal-
ten. Mit 13,9% und 15,7% ganz weit ab-
geschlagen landeten bei den Rauchern 
die Vorgaben „Rauchverbot auf Sitz- 
und Parkbänken“ sowie „Rauchverbot 4   

Raucher und Nichtraucher haben verschiedene Interessen 



auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen“. 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat als Ziel konsequenter Gesund-
heitspolitik die deutliche Reduzierung des Rauchens und einen wirksamen 
Nichtraucherschutz ausgegeben. Wie beurteilen Sie folgende Maßnahmen im 
Hinblick auf die Situation in Deutschland?  
1 = "Sehr wichtig", 2 = "Eher wichtig", 3 = "Weniger wichtig", 4 = "Unwichtig", 5 = "Habe keine Meinung dazu". 

Befragungsergebnisse nach Antworten der Nichtraucher, absteigend 

 Top-Box = 1 + 2 
Vorgaben Nichtraucher Raucher 
Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjährige) mitfahren 

Rauchverbot auf Kinderspielplätzen 

Rauchverbot in Wohnräumen, wenn sich darin Kinder  
(Minderjährige) befinden 

Rauchen am Arbeitsplatz nur noch außerhalb von Gebäuden 

Rauchen in öffentlich zugänglichen Bereichen nur dort, wo es  
ausdrücklich erlaubt ist 

Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern  
(Minderjährigen) 

Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland 
geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststätten auf ganz 
Deutschland 

Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibädern und an Badeseen 

Einführung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur Beseitigung 
von Verschmutzungen 

Rauchverbot an Wartestellen (Wartehäuschen) von öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

Grundsätzliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfällen 

Erhöhung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens 

Ausweitung des Rauchverbots in Gaststätten auf deren  
Außenbereiche (Terrassen, Biergärten etc.) 

Beschränkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den  
Tabakfachhandel (kein Verkauf mehr in Supermärkten etc.) 

Abschaffung der Zigarettenautomaten im Freien (außerhalb von 
Gebäuden) 

Rauchen nur im Abstand von fünf bis zehn Metern vor Eingängen 
von Gebäuden 

Rauchverbot auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen 

Rauchverbot auf Sitzbänken/Parkbänken 

90,9 

90,3 

84,9 
 

83,0 

80,7 
 

78,1 
 

77,4 
 
 

72,9 

71,4 
 

71,0 
 

67,6 

66,4 

61,2 
 

60,0 
 

59,4 
 

59,2 
 

54,5 

53,7 

80,4 

78,2 

66,5 
 

56,1 

50,5 
 

62,9 
 

38,1 
 
 

28,7 

32,1 
 

22,0 
 

39,3 

18,1 

15,9 
 

18,6 
 

24,0 
 

21,5 
 

15,7 

13,9 
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Unterschiede zwischen Ex-Rauchern und Nie-Rauchern 

Aus Repräsentativbefragungen zu die-
sem Themenkreis ist bekannt, dass die 
Antworten von Ex-Rauchern und Nie-
Rauchern nicht identisch ausfallen. 
Auch diese Erhebung bestätigt diese Er-

fahrungen. Der Unterschied liegt zwi-
schen 1,0% (Rauchverbot im Auto, 
wenn Kinder mitfahren) und 17,2% (Er-
höhung der Tabaksteuer zur Reduzie-
rung des Rauchens). 

Befragungsergebnisse nach Antworten der Nichtraucher, absteigend 

 Top-Box = 1 + 2 
Vorgaben Nie-R Ex-R 
Rauchverbot im Auto, wenn Kinder (Minderjährige) mitfahren 

Rauchverbot auf Kinderspielplätzen 

Rauchverbot in Wohnräumen, wenn sich darin Kinder  
(Minderjährige) befinden 

Rauchen am Arbeitsplatz nur noch außerhalb von Gebäuden 

Rauchen in öffentlich zugänglichen Bereichen nur dort, wo es  
ausdrücklich erlaubt ist 

Verbot der Tabakwerbung zum Schutz von Kindern  
(Minderjährigen) 

Ausweitung des in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland 
geltenden ausnahmslosen Rauchverbots in Gaststätten auf ganz 
Deutschland 

Rauchverbot auf Liegewiesen in Freibädern und an Badeseen 

Einführung eines Kippen-Cents auf jede Zigarette zur  
Beseitigung von Verschmutzungen 

Rauchverbot an Wartestellen (Wartehäuschen) von öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

Grundsätzliches Rauchverbot im Auto zur Minderung von Unfällen 

Erhöhung der Tabaksteuer zur Reduzierung des Rauchens 

Ausweitung des Rauchverbots in Gaststätten auf deren  
Außenbereiche (Terrassen, Biergärten etc.) 

Beschränkung des Verkaufs von Tabakwaren auf den  
Tabakfachhandel (kein Verkauf mehr in Supermärkten etc.) 

Abschaffung der Zigarettenautomaten im Freien (außerhalb von 
Gebäuden) 

Rauchen nur im Abstand von fünf bis zehn Metern vor Eingängen 
von Gebäuden 

Rauchverbot auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen 

Rauchverbot auf Sitzbänken/Parkbänken 

92,1 

90,3 

87,3 
 

86,9 

84,8 
 

82,1 
 

79,3 
 
 

77,7 

77,1 
 

75,7 
 

74,5 

73,7 

68,2 
 

65,3 
 

65,0 
 

62,5 
 

60,2 

60,2 

90,3 

89,3 

81,9 
 

78,2 

76,6 
 

75,7 
 

71,6 
 
 

67,0 

66,2 
 

63,6 
 

60,1 

56,5 

55,6 
 

53,7 
 

52,6 
 

52,1 
 

47,4 

45,8 
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Immer mehr Nichtraucher 

Immer mehr Menschen lassen die Finger von Zigaretten, Zigarren, Zigarillos und 
Pfeifen. 28,7% der Befragten gaben an, Konsumenten dieser Produkte zu sein. Die 
Mehrheit, 71,3%, gab an Nichtraucher zu sein. 39,2% hatten noch nie geraucht 
oder es höchstens einmal probiert. Früher gelegentlich oder regelmäßig geraucht 
hatten 32,1%. 

 
 
Vorgaben: 

¶ Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren. 

¶ Ich habe lediglich einmal zum Probieren geraucht, dann aber nie mehr. 

¶ Ich habe früher gelegentlich geraucht, insgesamt weniger als 100 Zigaretten, dann aber nie mehr. 

¶ Ich habe früher regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. 

¶ Ich habe früher regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. 

¶ Ich habe früher regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag geraucht, heute aber nicht mehr. 

¶ Ich rauche zurzeit gelegentlich Zigaretten. 

¶ Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 1 bis 5 Zigaretten am Tag. 

¶ Ich rauche zurzeit regelmäßig ca. 6 bis 15 Zigaretten am Tag. 

¶ Ich rauche zurzeit regelmäßig mehr als 15 Zigaretten am Tag. 
.
Die Befragung der Panel-Teilnehmer er-
folgte anhand eines strukturierten Fra-
gebogens online (GfK eBus). Beim Ver-
gleich mit früheren Repräsentativbefra-
gungen per GfK ClassicBus ist zu be-
achten, dass die Altersgruppe der 16- 

und 17-Jährigen sowie der über 74-Jäh-
rigen beim eBus fehlt. Da der Raucher-
anteil in diesen Altersgruppen deutlich 
geringer ist als im Durchschnitt aller Al-
tersgruppen, ist von 72% Nichtrauchern 
und 28% Rauchern auszugehen. 4 
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Auch 2019 setzt sich der Trend zu immer mehr Nie-Rauchern unter den jüngeren 
Altersgruppen fort. Zwar ist das Rauchverhalten der 16- und 17-Jährigen in der 
Umfrage 2019 nicht erfasst worden, doch lässt sich aufgrund des hohen Nie-Rau-
cher-Anteils in dieser Altersgruppe darauf schließen, dass die ermittelten 57,5% 
bei den 18- bis 29-Jährigen im Jahr 2019 noch um etwa ein Prozent höher liegen 
würde, wenn das Rauch-/Nichtrauchverhalten der 16- bis 17-Jährigen ebenfalls er-
hoben worden wäre. 

Mehr Schutz für Kinder 

Die Hoffnung, dass immer mehr Eltern dem Schutz ihrer Kinder vor den Gesund-
heitsgefahren des Passivrauchens Priorität einräumen, wird durch die Ergebnisse 
der Repräsentativstudie gestützt. 87,6% der Befragten mit zwei Kindern bis 15 
Jahre im Haushalt halten ein Rauchverbot in Wohnräumen für wichtig (69,6%) bzw. 
eher wichtig (18,0%). Das ist deutlich mehr als der Durchschnitt (79,5%). Diese 
Schlussfolgerung wird gestützt von den Daten für Vier- und Mehrpersonen-Haus-
halte. 84,1% (Durchschnitt 79,5%) lauten dafür die Werte der Top-Box. 
 

Je größer der Ort, desto weniger Schutzbereitschaft 

Es ist kein unbekanntes Phä-
nomen, dass Stadtbewohner 
anders als Landbewohner 
denken und die Einwohner 
großer Städte anders als die 
Einwohner kleinerer Städte 
und Gemeinden. Beim Rauch-
verbot in der Wohnung reicht 
das Gefälle von 84,3% in klei-
neren Orten bis zu 76,2% in 
größeren Orten. Weitere Da-
ten bei der NID. 
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Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) hat ein Kripo-Kindermalbuch 
herausgegeben, das sich an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter sowie 
deren Eltern, Erzieher 
und Lehrer richtet. In 
Suchbildern, kurzen Ge-
schichten und vielen Aus-
malbildern gibt der Er-
mittler Bärnie Spürnase 
viele nützliche Tipps zu 
Verkehrs- und Verhal-
tensregeln und spannen-
de Einblicke in die Arbeit 
der Kriminalpolizei. Das 
Kripo-Kindermalbuch im 
Format A5 quer liegt in 
Beratungsstellen, Polizei-
dienststellen, Kinderein-
richtungen, Schulen sowie in manchen Einzelhandelsgeschäften und bei Ärzten 
aus. Redaktionelle Seiten: http://kripo-malbuch.iv-group.info. 

Die Finanzierung des 56-seitigen Buches (genauer: der Broschüre) erfolgt durch 
Anzeigen auf den geraden Seiten. Die Anzeige der NID befindet sich auf der dritten 
Umschlagseite. Das Kripo-Kindermalbuch ist auch bei der NID (Kontakt siehe 
Impressum) kostenlos erhältlich – solange der Vorrat reicht.  
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Umgangsrecht nur ohne Tabakrauch 

Erst heuer wurde der NID bekannt, dass das Kammergericht Berlin bereits 2011 in 
Form eines Beschlusses den Umgangskontakt des Vaters mit seinen Kindern unter 
der Bedingung gewährte, dass sich dieser verpflichtet, im Beisein der Kinder nicht 
in geschlossenen Räumen zu rauchen und zuvor kräftig zu lüften. Nach umfang-
reichen Recherchen stieß die NID auf Veröffentlichungen zweier Anwalts-Web-
seiten, die beide hier wiedergegeben werden, da sie zum Teil unterschiedliche 
Aspekte hervorheben. 

Umgangsrecht mit Übernachtungen ï auch für rauchende Elternteile 

Die Mutter stimmte zwar einem regel-
mäßigen Umgang der Kinder mit dem 
Vater zu, jedoch ohne Übernachtungen. 
Die beiden Kinder hingegen wollten 
auch beim Vater übernachten. Der 
Vater, ein Raucher, hatte nur eine kleine 
Wohnung mit einer Schlafcouch. Er 
meinte jedoch, sich im Falle eines Um-
gangsbeschlusses mit Unterstützung 
des JobCenters eine größere Wohnung 
leisten zu können. 
 
Vor Gericht bekam der Vater Recht. Die 
Richter verpflichteten ihn allerdings, 
während der Umgangszeiten in ge-
schlossenen Räumen nicht zu rauchen. 
Seine Bereitschaft dazu hatte er bereits 
erklärt. 
 
Bei der Entscheidung sei auch zu be-
rücksichtigen, so das Gericht, dass die 
Mutter den Umgang der Kinder mit dem 
Vater offen ablehne und damit deren 
Wohl und Recht auf Umgang mit dem 
Vater missachte. Es sei davon auszu-
gehen, dass die Mutter die Kinder 
gegen den Vater beeinflusse. Der Ver-
fahrensbeistand habe in seinem sehr 
ausführlichen, gut nachvollziehbaren 
Bericht dargestellt, dass sich die Mutter 
einem Umgang im allgemeinen und 
Übernachtungen insbesondere ohne 
ersichtlichen Grund widersetze. Dies 
widerspreche dem Wunsch der Kinder, 

die sich dem Verfahrensbeistand ge-
genüber eindeutig für einen Umgang mit 
ihrem Vater einschließlich Übernach-
tungen ausgesprochen hätten. Es gebe 
eine Loyalitätspflicht der Mutter, wonach 
man von ihr erwarten könne, dass sie 
nicht nur die Kinder bei der Wahr-
nehmung des Umgangs positiv unter-
stütze, sondern darüber hinaus auch, 
dass sie den Umgang aktiv fördere. 
Auch das Argument, dass sich in der 
Wohnung nur eine Schlafcouch befinde, 
greife nicht, da sich dies leicht ändern 
lasse. 
 
Ähnliches gelte auch für das Argument, 
der Aufenthalt beim Vater berge ins-
besondere für den unter Asthma leiden-
den Sohn Gesundheitsgefahren, weil 
der Vater Raucher sei und seine der-
zeitige Wohnung nach kaltem Ziga-
rettenrauch rieche. Die Mutter habe 
während der Zeit der Ehe, in der die 
Kinder ebenfalls dem Passivrauchen 
ausgesetzt gewesen sein müssten, 
hierin keine Gesundheitsgefahr gese-
hen. Nähme man diesen Einwand ernst, 
stünde er nicht nur einem Umgang mit 
Übernachtungen entgegen, sondern 
grundsätzlich dem Umgang als solchem. 
Insbesondere gelte das für die kalte 
Jahreszeit, in der Besuche nur in ge-
schlossenen Räumen stattfinden könn-
ten. Offensichtlich sehe die Mutter 4

RECHT Seite 7 



hier jedoch keine Gefahren, da sie 
einem Umgang ohne Übernachtungen 
zustimme. Entscheidend aber sei, dass 
der Vater bereits verpflichtet worden sei, 
während der Umgangszeiten das 

Rauchen in geschlossenen Räumen zu 
unterlassen. Etwa verbleibenden Be-
denken der Mutter im Hinblick auf kalten 
Zigarettenrauch könne unschwer durch 
kräftiges Lüften begegnet werden. 

https://familienanwaelte-dav.de/aktuelles/umgangsrecht-mit-uebernachtungen-
auch-fuer-rauchende-elternteile 

Nichtraucherschutz für Kinder bei Umgangskontakten 

Die Frage stellt sich in der anwaltlichen 
Praxis nicht selten. Kann der Kindes-
umgang eingeschränkt oder gar verwei-
gert werden, wenn der umgangsberech-
tigte Elternteil während des Kindesum-
gangs in geschlossenen Räumen 
(Wohnung/Auto) schlimmstenfalls sogar 
im Beisein der Kinder raucht? 
 
Hierzu hat sich das Kammergericht 
Berlin bereits Anfang 2011 (Az. 17 UF 
225/10) geäußert. 
 
In der konkreten Situation war es so, 
dass eines der Kinder sogar an Asthma 
litt und daher neben den allgemeinen 
Gesundheitsgefahren, die Zigaretten-
rauch für Kinder birgt, auch einer 
besonderen Gefahr ausgesetzt war. 
Das Kammergericht hat sich zuletzt auf 
die Seite des umgangsberechtigten 
(rauchenden) Kindesvaters gestellt. 
Hervorzuheben ist jedoch, dass dieser 
sich verpflichtet hat, auf keinen Fall in 
geschlossenen Räumen im Beisein der 
Kinder zu rauchen; bevor die Kinder die 
ggf. zuvor „verrauchten“ Räume be- 

treten würden, wurde weiterhin zuge-
sichert, dass ein vorheriges kräftiges 
Lüften der Räume erfolgen werde. 
 
Im Grunde hat sich das Gericht daher 
weder auf die Seite des umgangs-
berechtigten noch auf die Seite des 
betreuenden Elternteils gestellt. Viel-
mehr erfolgte eine Entscheidung, die 
ausschließlich dem Kindeswohl ent-
sprach. Die Kinder wollten Umgang zu 
ihrem (rauchenden) Vater haben und 
hätten sicherlich auch das Passiv-
rauchen in Kauf genommen. Das Ge-
richt hat jedoch ausdrücklich hervor-
gehoben, dass Kinder insoweit zu 
schützen sind. Umgangskontakt wurde 
daher mit der Bedingung gewährt, dass 
der Umgangsberechtigte sich ver-
pflichtet im Beisein der Kinder nicht in 
geschlossenen Räumen zu rauchen. 
 
Dem Grunde nach sollte dies eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit sein, die in 
dieser konkreten Situation familien-
rechtliche Bedeutung gewann. 

https://www.anwalt.de/rechtstipps/nichtraucherschutz-fuer-kinder-bei-
umgangskontakten_063161.html 

 
Kommentar: Dass der Beschluss des 
Kammergerichts Berlin nicht voll zufrie-
denstellen kann, ist verständlich. Das 
liegt aber vor allem daran, dass die 
Kinder dem rauchenden Vater selbst 
sehr zugeneigt sind. In einer solchen 

Situation wäre es ideal, wenn der Vater 
nicht nur temporär aufhören würde zu 
rauchen. Wenn das jedoch nicht zu 
erreichen ist, dann bleibt einem Gericht 
wohl nur eine Kindeswohl-nahe Ent-
scheidung. egk 
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Mitgliederversammlung 
der Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. (NID) 

am 18. Mai 2019 in Würzburg 

1. Protokoll 

Der Präsident der NID, Herr Dr. Thomas Stüven, begrüßte um 13:00 Uhr im 
Tagungsraum des Burkardushaus, Am Bruderhof 1, 97070 Würzburg, 17 Einzel-
mitglieder sowie drei Vertreter von Nichtraucher-Initiativen und einen Gast. Er las 
anschließend das Grußwort des abwesenden NID-Vizepräsidenten Dr. Dietrich 
Loos vor. Danach stellte Herr Dr. Stüven ohne Widerspruch fest, dass zur 
Mitgliederversammlung ordnungsgemäß eingeladen wurde und sie beschlussfähig 
ist. Gegen die um den Zuschussantrag der Nichtraucher-Initiative Wiesbaden e.V. 
(NIW) erweiterte Tagesordnung gab es keine Einwendungen.  

TOP 1: Herr Ernst-Günther Krause, geschäftsführender Vizepräsident der NID, trug 
den Rechenschaftsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 vor. Die 
Anwesenden ergänzten den Rechenschaftsbericht in einigen Teilen mit ihren 
Erfahrungen und Meinungen. 

TOP 2: Herr Günter Feldt bestätigte dem Vorstand die ordnungsgemäße 
Rechnungsführung. Die Prüfung der Unterlagen hatte er zusammen mit Herrn 
Michael Krämer im ersten Quartal 2019 vorgenommen.  

TOP 3: Der Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde mit großer Mehrheit 
gebilligt.  

TOP 4: Über den von der NIW unter Berufung auf § 9 Abs. 2 der NID-Satzung 
fristgemäß gestellten Zuschussantrag wurde diskutiert. Es kam jedoch nicht zur 
Abstimmung durch die Mitgliederversammlung, weil sowohl der NID-Vorstand als 
auch der Beirat der Nichtraucher-Initiativen den Antrag zuvor mehrheitlich 
abgelehnt hatten. Laut § 9 Abs. 2 Satz 3 entscheidet die Mitgliederversammlung 
nur dann, „wenn sich Vorstand und Beirat nicht einigen“. 

TOP 5: Zur Abstimmung über die Satzungsänderung wurde das in § 7 Abs. 4 
festgelegte Stimmrechtsverfahren angewandt. Danach erhalten die drei bei der NID 
als Nichtraucher-Initiativen (NI) geführten eingetragenen Vereine (rechtlich: 
juristische Personen) pro angefangene 50 Mitglieder ihres Vereins eine Stimme. 
Für die Nichtraucher-Initiative München e.V. sind das 10 Stimmen (ab 451 NI-
Mitglieder), die Nichtraucher-Initiative Wiesbaden e.V. 9 Stimmen (401-450 NI-
Mitglieder) und den Nichtraucherbund Berlin-Brandenburg e.V. 6 Stimmen (251-
300 NI-Mitglieder). Jedes der 17 anwesenden Einzelmitglieder (rechtlich: natürliche 
Personen) hat eine Stimme. Gesamtstimmenzahl: 42. Die Abstimmung wurde 
schriftlich und geheim durchgeführt. Herr Georg Würmser und Herr Richard 
Göttlich übernahmen die Stimmenauszählung mit folgendem Ergebnis: 

4 
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Abgegebene Stimmen: 42 
Ungültige Stimmen: 1 
Ja-Stimmen: 21 
Nein-Stimmen: 19 
Enthaltung: 1 

Herr Krause stellte fest, dass die Satzungsänderung, zu der laut § 7 Abs. 2 und 5 
eine einfache Mehrheit reicht, angenommen ist. 

TOP 6: Herr Krause kündigte an, dass die NID weiterhin in geeigneter Weise auf 
die politischen Entwicklungen zum Schutz von Kindern vor Tabakrauch und 
Tabakwerbung reagieren wird. 

TOP 7: Der sechsseitige Antrag des Nichtraucher-Schutzbund Landesverband 
NRW e.V. wurde nicht behandelt. 

Die Mitgliederversammlung endete um 17:00 Uhr. 
 
gez. Ernst-Günther Krause gez. Dr. Thomas Stüven 
Protokollführer Präsident 
 

2. Rechenschaftsbericht 

2018 erklärten 22 Personen ihren 
Beitritt zur NID, davon 10 Mitglieder der 
Nichtraucher-Initiative München e.V. i.L. 
(NIM). Da 42 Mitglieder zugleich aus-
traten oder wegen Ablebens aus-
schieden, sank der Mitgliederstand bis 
zum Ende des Jahres auf 539. Das ist 
ein Rückgang von 3,6%.  
 
Rund 50 Druckausgaben des Leitfadens 
zum Nichtraucherschutz bei rauchen-
den Nachbarn wurden 2018 auf Anfrage 
versandt. Wie häufig die auf der NID-
Webseite frei zugängliche Ausgabe 
angeschaut oder heruntergeladen 
wurde, bleibt unbekannt. Dass dieses 
Thema jedoch mit großem Abstand das 
Knowhow und die Arbeitszeit des 
ehrenamtlich arbeitenden NID-Vor-
stands beanspruchte, zeigt sich u.a. 
daran, dass die NID in 45 neuen Fällen 
(zusätzlich zu den in Arbeit befindlichen) 
zum Teil mehrmals als Auskunft- und 
Ratschlaggeber per E-Mail und Telefon 

wirkte. Die Fälle erstreckten sich über 
das ganze Bundesgebiet: Aschheim, 
Bad Freienwalde, Bad Homburg, Berlin, 
Braunschweig 2x, Düsseldorf 2x, Em-
mendingen, Esslingen 2x, Frankfurt am 
Main, Gera, Glonn, Halle, Ittlingen, Kon-
stanz, Langenfeld, Leipzig, Leverkusen, 
Magdeburg, Markt Oberdorf, Mühlheim, 
München 7x, Neu-Ulm, Nürnberg, Saar-
brücken und Schenefeld. In den ersten 
vier Monaten 2019 erweiterte sich der 
Kreis aktueller Fälle in den Orten 
Bamberg, Berlin 2x, Hamburg, Hof, 
Lahnstein, München, Osnabrück, 
Rostock und Schweinfurt. 
 
Fünfmal beriet die NID Beschäftigte in 
Angelegenheiten des Nichtraucher-
schutzes am Arbeitsplatz. Es ging dabei 
um Raucherecken in größeren Räumen 
(Produktions-/Lagerhalle), geöffnete 
Türen von Raucherräumen, Rauchen 
von Fremdfirmen und Rauchen im 
Freien unter Fenstern sowie nach 4
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Tabakrauch riechende Kleidung. 
 
Mehrmals im Jahr beriet die NID Mütter 
und Väter, die sich um die Gesundheit 
ihrer Kinder sorgten, wenn sich diese 
beim rauchenden Partner aufhielten. In 
diesem Zusammenhang und mittels 
weiterer Recherchen erhielt die NID 
Kenntnis von einem Beschluss des 
Kammergerichts Berlin aus dem Jahr 
2011. Danach kann Umgangskontakt 
unter der Bedingung gewährt werden, 
dass sich der Umgangsberechtigte 
verpflichtet, im Beisein der Kinder nicht 
in geschlossenen Räumen zu rauchen.  
 
Rauchverbotsaufkleber verkaufte die 

NID u.a. an ein Car-Sharing-Unterneh-
men in Hannover und ein Logistik-
Unternehmen in Unna zur Ausstattung 
des neuen Fuhrparks. 
 
Eine der letzten Aktivitäten vor der 
Mitgliederversammlung galt der Er-
stellung einer Anzeige für das Kripo-
Kindermalbuch des Bund Deutscher 
Kriminalbeamter (BDK). 
 
Erfreulich: Im gesamten Jahr gab es 
keine E-Mails oder Telefonanrufe mit 
abfälligen Bemerkungen, und seit der 
letzten Mitgliederversammlung befand 
sich keine Zigarettenkippe im Brief-
kasten!  Ernst-Günther Krause 

NID-Vizepräsident Ernst-Günther Krause visualisierte seinen Rechenschafts-
bericht wie gewohnt mit Präsentationssoftware (Open Office-Impress). 

 4 
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1.  Einnahmen 2017 2018

1.1 Mitgliedsbeiträge 11.830,25 12.096,75

1.2 Spenden 25.324,00 560,30

1.3 Zinserträge 1,44 1,44

1.4 Materialverkauf 18,50 10,00

1.5 Sonstige Einnahmen 0,00 0,00

1.6  Einnahmen insgesamt 37.174,19 12.668,49

2. Ausgaben 2017 2018

2.1 Porto und Telefon 1.402,82 2.667,36

2.2 Versandmaterial 1.781,48 497,85

2.3 Bürokosten 318,66 481,35

2.4 Druck- und Kopierkosten 2.684,67 3.219,97

2.5 Fahrt- und Tagungskosten 1.266,12 1.926,78

2.6 Sonstige Ausgaben (u.a. Kontogebühren) 96,40 158,90

2.7 GfK-Umfrage 0,00 2.000,00

2.8 Rechtsschutz 893,43 926,23

2.9 Feinstaubmessungen/Wischproben 0,00 0,00

2.10 Ausgaben insgesamt 8.443,58 11.878,44

3. Schlussbestände 2017 2018

3.1 Kassenbestand 48,81 26,82

3.2 Postbank-Konto 46.071,42 46.781,07

3.3 Degussabank-Konto 14.468,66 14.470,10

3.4 Frankiermaschine 496,91 597,86

3.5 Schlussbestände insgesamt 61.085,80 61.875,85

Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V.

Bericht über die Finanzbewegungen im

Geschäftsjahr 2018



Werbeverbote für Tabak- und verwandte Erzeugnisse 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ist in die-
sen Wochen und Monaten dabei zu ermitteln, wie die Nichtregierungs- 
Organisationen (NGOs) zu Werbeverboten für Tabak- und verwandte Er-
zeugnisse stehen. Der NID-Vorstand nimmt dazu folgende Position ein: 

Werbeverbote und Werbebeschränkun-
gen sind nur unter bestimmten Voraus-
setzungen verfassungsgemäß. Diese 
seien jedoch bei Tabakprodukten gege-
ben, wie der Zweite Senat des Bundes-
verfassungsgerichts in seinem Urteil 
vom 22. Januar 1997 feststellte. Um 
„den bedenkenlosen Tabakkonsum ein-
zudämmen“, käme als geeignete Maß-
nahme „vor allem ein Werbeverbot in 
Betracht“. Diese Schlussfolgerung ent-
spricht auch den Verpflichtungen, die 
Deutschland mit der Ratifizierung des 
WHO-Tabakrahmenübereinkommens 
eingegangen ist. 

Rauch- und Dampf-Produkte 

Dass es immer noch einen bedenkenlo-
sen Tabakkonsum gibt, belegen die 
rund 74 Milliarden Zigaretten, die etwa 3 
Milliarden Zigarren und Zigarillos, die 
gut 24.000 Tonnen Feinschnitt und die 
mehr als 3.000 Tonnen Pfeifentabak, 
die 2018 verkauft und sicher auch ge-
raucht wurden. 
 
Im Vergleich zu den herkömmlichen Ta-
bakerzeugnissen finden die Erhitzer von 
nikotinhaltigen Flüssigkeiten (E-Zigaret-
ten) und Tabak (z.B. IQOS) dagegen 
noch wenig Anklang. Verlässliche Zah-
len über Dampfer-Konsum und Damp-
fer-Konsumenten liegen zwar nicht vor, 
doch erreichen diese bei weitem nicht 
die Größenordnung von rund 18 Millio-
nen Rauchern.  

Der beim Verbrennen und Verglimmen 
von Tabakprodukten erzeugte Rauch 
unterscheidet sich stark von dem 
Dampf, der durch Erhitzung von Flüssig-
keiten oder Tabak entsteht. Gemeinsam 
ist den Rauch- und den meisten Dampf-
Inhalationsstoffen jedoch, dass sie Ni-
kotin enthalten, ein suchterzeugendes 
Nervengift mit Nebenwirkungen wie 
Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes.  

Dass Tabakrauch enorm gesund-
heitsschädlich ist, ist seit Jahrzehn-
ten erwiesen. Doch wie steht es dem 
nikotinhaltigen Dampf? 

Im Drogen- und Suchtbericht 2018 heißt 
es dazu: „Mögliche langfristige gesund-
heitliche Auswirkungen des E-Zigaret-
tenkonsums wurden bislang nicht unter-
sucht. Es ist aber davon auszugehen, 
dass E-Zigaretten aufgrund der deutlich 
geringeren Schadstoffmenge im Aero-
sol im Vergleich zu Rauchtabak weniger 
schädlich sind.“ Vergleichbares gilt für 
Tabakerhitzer.  

Diese Erkenntnisse reichen zweifel-
los für Dampf-Verbote zum Schutz 
von Nichtrauchern.  

Zugleich stellt sich die Frage, ob die 
deutlich verminderte Gesundheits-
schädlichkeit der Dampf-Produkte zum 
Vorteil der bisherigen Raucher genutzt 
werden kann – sowohl zum Umstieg als 
auch zum Ausstieg. 4 
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Helfen E-Zigaretten bei der 
Tabakentwöhnung? 

E-Zigaretten werden im Drogen- und 
Suchtbericht 2018 als „die in der Praxis 
am häufigsten eingesetzte Methode zur 
Unterstützung der Tabakentwöhnung“ 
bezeichnet. Langjährigen Rauchern – 
so eine englische Studie – gelingt es 
mithilfe der E-Zigarette doppelt so häu-
fig wie mit Nikotinersatzpräparaten 
(NET), auf das Tabakrauchen zu ver-
zichten. Selbst wenn nach dem Rauch-
stopp der Nikotinkonsum per E-Ziga-
rette fortgesetzt wird, bedeutet das ge-
genüber dem Weiterrauchen eine er-
heblich geringere Schadstoffzufuhr und 
damit einen gesundheitlichen Nutzen. 

Fördern die nikotinhaltigen 
Dampf-Erzeuger den Einstieg 

zum Rauchen von 
herkömmlichen Tabakprodukten? 

Alle bisherigen Studien zeigen, dass 10 
bis 20 Prozent der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen das Dampfen von 
E-Zigaretten zwar probiert haben, Um-
fragen zufolge aber nur ein verschwin-
dend kleiner Teil von rund 1 Prozent re-
gelmäßig die E-Zigarette nutzt. Die E-Zi-
garette dient damit nachweislich nicht 
als Einstieg in das viel gefährlichere Ta-
bakrauchen. Allenfalls in den Tabak-Er-
hitzern kann man aufgrund der zigaret-
tenähnlichen Gestaltung eine gewisse 
Gefahr sehen: „IQOS ist nicht dafür kon-
zipiert, den Rauchausstieg zu schaffen.“ 
(Markus Essing, Deutschlandchef von 
Philip Morris im Stern-Interview).  

Welche Schlussfolgerungen 
sind daraus zu ziehen? 

Wenn es ein gesellschaftspolitisches 

Ziel ist, den Gesundheitszustand der 
Bevölkerung zu verbessern, dann sollte 
jegliche Tabakwerbung einschließlich 
Promotion und Sponsoring außerhalb 
von Fachgeschäften für Tabakwaren 
verboten werden.  
 
Viele vernünftige Gründe sprechen da-
für, bei nikotinhaltigen Dampf-Produk-
ten ebenso zu verfahren wie bei der 
Vergabe des Blauen Umweltengels, der 
für neue Produkte und Dienstleistungen 
gedacht ist, die die Umwelt weniger be-
lasten als bereits auf dem Markt befind-
liche.  
 
Das würde bedeuten, Werbung für zur 
Erzeugung von nikotinhaltigem Dampf 
konstruierte Produkte nicht vollständig 
zu verbieten, sondern sie beschränkt 
zuzulassen und an strenge Auflagen zu 
knüpfen. Diese könnten zum Beispiel 
darin bestehen, dass Werbung nur In-
formationen über Inhaltsstoffe der Flüs-
sigkeit und des Dampfes sowie wissen-
schaftlich gesicherte Erkenntnisse zur 
Reduzierung von Gesundheitsrisiken 
enthalten darf. Damit wäre es auch 
möglich, Falschinformationen (z.B. 
Dampfen ist schädlicher als Rauchen) 
entgegenzuwirken. Eine solche Wer-
bung sollte erst nach Genehmigung 
durch staatlich anerkannte Prüfinstitute 
eingesetzt werden dürfen. 
 
Langfristig könnte diese Vorgehens-
weise dazu führen, dass die zum Rau-
chen bestimmten hochschädlichen Ta-
bakprodukte gänzlich vom Markt ver-
schwinden. 

 
Zusatzinformation: Die NID und an-
dere NGOs erhalten am 3. Oktober Ge-
legenheit, ihre Position dem BMEL in 
Berlin darzulegen. 
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Tabakverkauf 1. Halbjahr 2019 

 

Zwei völlig verschiedene Quartalszahlen prägen das Bild des Tabakverkaufs im 1. 
Halbjahr 2019. Demzufolge fallen auch die Quartals-Pressemitteilungen des Sta-
tistischen Bundesamtes recht unterschiedlich aus: 

18. April 20109: Im 1. Quartal 2019 wurden in Deutschland 10,6 % mehr Zigaretten 
versteuert als im ersten Quartal 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) 
weiter mitteilt, stieg die versteuerte Menge auf 18,6 Milliarden Stück mit einem Ver-
kaufswert von 5,6 Milliarden Euro. Damit ist die herkömmliche Zigarette nach wie 
vor das mit weitem Abstand absatzstärkste Tabakerzeugnis.  

Besonders auffällig in der Tabaksteuerstatistik ist der Anstieg beim Absatz von 
Pfeifentabak um 57,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Zum Pfeifentabak ge-
hören auch Wasserpfeifentabak und Tabakprodukte für sogenannte elektrische Ta-
bakerhitzer. Insgesamt wurde im 1. Quartal 2019 Pfeifentabak im Wert von 130,9 
Millionen Euro versteuert. Die Menge des versteuerten Feinschnitts erhöhte sich 
um 7,4 % gegenüber den ersten 3 Monaten des Vorjahres. Dagegen sank der Ab-
satz bei Zigarren und Zigarillos: Im Vergleich zum Vorjahresquartal gab es ein Mi-
nus von 17,6 %. 

16. Juli 2019: Im zweiten Quartal 2019 wurden in Deutschland 6,6 % weniger Zi-
garetten versteuert als im zweiten Quartal 2018. Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) weiter mitteilt, sank die versteuerte Menge auf 19,1 Milliarden Stück mit 
einem Verkaufswert von 5,8 Milliarden Euro. Auch die Menge des versteuerten Ta-
bak-Feinschnitts für selbstgedrehte Zigaretten ging im Vergleich zum Vorjahres-
quartal um 9,2 % zurück, der Absatz von Zigarren und Zigarillos um 7,3 %.  

Dagegen stieg die Menge des versteuerten Pfeifentabaks um 14,5 % gegenüber 
dem Vorjahresquartal. Zum Pfeifentabak gehören auch Wasserpfeifentabak und 
Tabakprodukte für sogenannte elektrische Tabakerhitzer. 

–––––––––––––––––––––––––––– 
Offensichtlich haben sich die Raucher im ersten Quartal wegen der für März ange-
kündigten Preiserhöhungen von 4 bis 5 Prozent groß eingedeckt. 
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Tabak- 
erzeugnis 

Versteuerte 
Verkaufswerte 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Versteuerte 
Mengen 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Zigaretten 11.351,0 Mill. € +5,0% 37.753,0 Mill. St. +1,2% 

Zigarren und 
Zigarillos 

332,7 Mill. € ï13,0% 1.356,7 Mill. St. ï12,5% 

Feinschnitt 1.855,8 Mill. € ï3,5% 12.269,5 Tonnen ï1,3% 

Pfeifentabak 297,7 Mill. € +54,3% 1.955,1 Tonnen +31,2% 

Insgesamt 13.837,1 Mill. € +5,0%   

Steuerwerte 7.316,7 Mill. € +2,4%   



An Schlafstudie dürfen nur Nichtraucher teilnehmen 

© DLR 

16.500 Euro Aufwandsentschädigung 
bietet das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) für die Teilnahme 
an einer sogenannten Langzeit-Bett-
ruhe-Studie. 89 Tage soll sie dauern, 
ganze 60 Tage davon sollen komplett im 
Bett verbracht werden. Die Forscher 
des DLR wollen mit dem Experiment die 
"negativen Effekte der Schwerelosig-
keit" nachahmen. Es geht um den "Ab-
bau von Muskeln und Knochen und die 
Verschiebung der Körperflüssigkeiten in 
Richtung Kopf, wodurch das Herz-Kreis-
lauf-System beeinträchtigt wird und Ver-
änderungen im Auge auftreten können". 
 
Die Studie hat durchaus etwas unange-
nehme Begleiterscheinungen. Zwar soll 
jeder Proband ein Einzelzimmer bekom-
men, Besuch ist aber nicht erlaubt. 
Schließlich soll der Kopf nämlich 60 

Tage lang immer unten bleiben, nicht 
mal ein Kissen ist erlaubt. Dafür darf 
man auf einen oberhalb des Bettes an-
gebrachten Bildschirm schauen. 
 
Auch die Ernährung ist vorgeschrieben 
und "genau auf den Bedarf des Proban-
den abgestimmt", wie es heißt. Zwi-
schendurch finden immer wieder Unter-
suchungen statt. Auch Duschen, Essen, 
Toilettengang werden kompliziert: 
"sämtliche Aktivitäten finden im Liegen 
statt", heißt es in der Anzeige. Und: "Die 
korrekte Körperhaltung wird dabei stän-
dig per Kameraüberwachung kontrol-
liert." 
 
Für die Studie infrage kommen nur 
Frauen und Männer zwischen 24 und 55 
Jahren – und sie müssen Nichtraucher 
sein.  
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Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko bei  
Rauchern doppelt so hoch wie bei Nichtrauchern 

Raucher haben einer australischen Stu-
die zufolge ein etwa dreimal so hohes 
Risiko wie lebenslange Nichtraucher, an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu ster-
ben. Das Risiko, einen Schlaganfall  
oder Herzinfarkt zu erleiden, sei bei 
ihnen doppelt so hoch, berichten For-
scher im Fachmagazin „BMC Medicine“ 
über die Ergebnisse einer großange-
legten Langzeitstudie. 
 
Das Team um Emily Banks von der 
Australian National University in Can-
berra hatte sieben Jahre lang rund 
190.000 Raucher und Nichtraucher 
im Alter ab 45 Jahren begleitet und 
analysiert, welchen Einfluss das Rau-
chen auf ihr Herz-Kreislaufsystem hatte. 
Berücksichtigt wurden 36 Krankhei-
ten. 

Hohes Gesundheitsrisiko schon 
bei vier bis sechs Zigaretten täglich 

Alarmierend sei die Erkenntnis, dass 
schon ein Raucher, der im Mittel nur vier 
bis sechs Zigaretten täglich rauche, ein 
doppelt so hohes Risiko wie ein lebens-
langer Nichtraucher habe, an einer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. 

„Viele Menschen unterschätzen die Ge-
fahren geringfügigen Rauchens“, so 
Banks. 

Entscheidendes Alter: 45 Jahre 

Die gute Nachricht sei, dass bei einem 
Rauchstopp das Risiko für Herzatta-
cken, Schlaganfall und Herz-Kreis-
lauferkrankungen merklich schwinde. 
Wer es schaffe, vor dem 45. Lebens-
jahr mit dem Rauchen aufzuhören, 
könne etwa 90 Prozent des durchs 
Rauchen verursachten Risikos für 
Herz-Kreislaufprobleme schwinden 
lassen. 
 
Banks sagte, mit dem Rauchen verbun-
dene Todesursachen und Krankheiten 
fänden sich quer durch die gesamte Be-
völkerung Australiens, „Männer, Frau-
en, Stadt, Land, reich, arm“. Jährlich 
stürben dort mehr als 6400 Raucher – 
im Mittel mehr als 17 täglich – an ver-
meidbaren Herz-Kreislauf-Krankheiten 
wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Auf 
dem fünften Kontinent gibt es unter den 
25 Millionen Einwohnern demnach ge-
schätzt 2,7 Millionen Raucher. 

www.welt.de, 7.7.19 

50 Prozent oder 3,5 Prozent? 

Mit Zahlen kann man manipulieren. Die-
ser Erkenntnis bedienen sich häufig Po-
pulisten. Wissenschaftler um Caitlin 
Notley von der Universität East Anglia in 
England hatten 33 Studien mit rund 
21.6000 Menschen in den USA, Thai-
land, Europa und den Philippinen aus-
gewertet mit dem Ergebnis, dass Rau-
cher, denen Geld angeboten wurde, mit 
50 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit 

mit dem Rauchen aufgehört hatten als 
die Raucher in der Kontrollgruppe. In 
konkreten Zahlen bedeutet das: In der 
Kontrollgruppe waren circa 7 Prozent 
beim Rauchstopp erfolgreich. Wurden 
den Versuchsteilnehmenden finanzielle 
Anreize geboten, waren es ungefähr 
10,5 Prozent. Der Unterschied beträgt 
3,5 Prozentpunkte und damit lächerlich 
wenig. 
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Auch in Österreich rauchfreie Gastronomie 

Es dauert zwar noch bis zum 1. Novem-
ber 2019, aber dann hat auch Öster-
reich ausnahmslos rauchfreie Gaststät-
ten. Einzig die FPÖ mit ihrem rauchen-
den Ex-Vizekanzler und Ex-Parteivorsit-
zenden Strache stimmte als einzige 
Fraktion gegen das Gesetz, das eigent-
lich schon seit 1. Mai 2017 gelten sollte, 
das jedoch von der über den Ibiza-
Skandal gestürzten gestürzten ÖVP-
FPÖ-Koalition kurz vor dem Inkrafttre-
ten entscheidend geändert wurde. 
 
Ab 1. November ist das Rauchen an al-
len öffentlichen Orten verboten, wo 
Speisen und Getränke hergestellt, ver-
arbeitet, verabreicht oder konsumiert 
werden. Darunter fallen auch Versamm-
lungen in Pfarrsälen, Festzelten und 
Mehrzweckräumlichkeiten sowie schuli-
sche Einrichtungen, in denen Kinder 
und Jugendliche beaufsichtigt und be-
herbergt werden (z.B. Internate). Das 
Verbot gilt auch für Shishas und E-Ziga-
retten. 
 
Hocherfreut zeigten sich darüber die Ini-
tiatoren des Nichtraucherschutz-Volks-
begehrens "Don't smoke", Ärztekam-
merpräsident Thomas Szekeres und 
Krebshilfepräsident Paul Sevelda. "Wir 
danken allen Unterstützern, die uns auf 
dem steinigen Weg zu diesem Gesetz 
geholfen und sich für die Sache hoch 
motiviert eingesetzt haben", erklärten 
Szekeres und Sevelda. "Ohne die Un-
terstützung von knapp 900.000 Öster-
reicherinnen und Österreichern wäre 
dies wohl nicht möglich gewesen - 'Don't 
smoke' war ein voller Erfolg." 
 
In den Medien wird auch die SPÖ-
Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner mit 

den Worten "Heute ist ein politischer 
Freudentag" zitiert. Sie dankte den 
ÖVP-Abgeordneten für ihren Schwenk. 
Denn die abgewählte Regierung habe 
den Rat der Experten ignoriert. Nun ge-
linge "nach 18-monatiger politischer Ig-
noranz" ein Beschluss, der die Gesund-
heit Hunderttausender Österreicher ver-
bessern werde. 
 
Auch die NID reiht sich in Schar der Gra-
tulanten mit einer Mail an den Vorstand 
der „Initiative Ärzte gegen Raucher-
schäden“ (www.aerzteinitiative.at) ein: 

Sehr geehrter Herr Prof. Neuberger, 

es freut mich außerordentlich, dass in 
Österreich die Vernunft gesiegt hat. Das 
schnelle Umschwenken der ÖVP noch 
vor den Neuwahlen führe ich darauf zu-
rück, dass die ÖVP ï ganz rational ge-
dacht ï frühzeitig die Lasten loswerden 
wollte, die ihr das eine oder andere 
Stimmen-Prozent enttäuschter Nicht-
raucher hätte kosten können. Schließ-
lich sind 70 Prozent der Österreicher für 
das Nichtraucherschutzgesetz von 
2015.  

Mit dem Anstoß und der Mitfinanzierung 
der GfK-Umfrage hat die Nichtraucher-
Initiative Deutschland e.V. einen nicht 
unerheblichen Teil dazu beigetragen. 

Mit besten Grüßen 

Ernst-Günther Krause 
Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. 

Antwort von Prof. Neuberger: 

ĂDas war uns voll bewusst und wir dan-
ken Ihnen daf¿r herzlich!ñ 

Siehe dazu Bericht im Nichtraucher-Info 
Nr. 109 ï I/18, Seite 15-17 
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Rauchfreie Parks in Paris 

In insgesamt 52 Parks 
und Gärten von Paris 
darf seit dem 8. Juni 
nicht mehr geraucht 
werden. Nach der ver-
suchsweisen Einfüh-
rung von sechs Nicht-
raucherparks im ver-
gangenen Juli wurde die 
Maßnahme auf 46 wei-
tere Grünflächen aus-
geweitet. Damit gilt 
künftig auf zehn Prozent 
der Grünflächen in der 
französischen Haupt-
stadt Rauchverbot. 
 
Zu den neuen rauchfreien Zonen zählt 
auch der 8,7 Hektar große Georges-
Brassens-Park im 15. Arrondissement. 
Ansonsten handelt es sich laut der fran-
zösischen Tageszeitung "Le Monde" vor 
allem um kleinere Grünanlangen in fast 
allen Bezirken zwischen Zentrum und 
Stadtrand. Die Regelung wird durch 
Hinweisschilder kenntlich gemacht und 
durch Aschenbecher, die an den Ein-

gängen der Parks auf-
gestellt werden. 
 
In den ersten Wochen 
waren die Angestellten 
der Stadtverwaltung auf-
gefordert, die Parkbesu-
cher auf die neue Rege-
lung hinzuweisen. Seit 
Anfang Juli kann eine 
Geldbuße von 38 Euro 
erhoben werden – wie 
bereits seit 2015 auf den 
500 Kinderspielplätzen 
in den Parks der Stadt. 
In den sechs bestehen-

den Nichtraucherparks sei die Zahl der 
Raucher und damit der weggeworfenen 
Zigarettenkippen deutlich zurückgegan-
gen, erklärte die Stadtverwaltung. 
Schon im Februar hatte die Stadt für die 
Einrichtung von 19 "kippenfreien Stra-
ßen“ gestimmt. Bei der Aktion „18 Stra-
ßen ohne Stummel“ wurden nach Anga-
ben der Zeitung Le Parisien am 18. Mai 
insgesamt rund 66.000 Zigarettenkip-
pen eingesammelt. 

Pirmasens: Rauchen auf allen Spielplätzen verboten 

Es ist zwar noch keine breite Bewe-
gung, aber immer stärker setzt sich in 
den Kommunen die Erkenntnis durch, 
dass der Schutz von Kindern nur durch 
rigorose Maßnahmen erreicht werden 
kann. In der rund 500 Kilometer von Pa-
ris entfernten Stadt Pirmasens, am süd-
westlichen Rand des Pfälzer Waldes 
gelegen, darf auf Kinderspielplätzen 
nicht mehr geraucht werden. Dadurch 
sollen die Anlagen einerseits sauberer 
werden, andererseits sollen die Kinder 
davor geschützt werden, Kippen in den 

Mund zu nehmen und unter den Folgen 
des Passivrauchens zu leiden. Diese 
Regelung ist eine von mehreren Maß-
nahmen, mit denen die Stadt öffentliche 
Plätze, Parks und Grünanlagen sicherer 
machen will. Auch der Alkoholkonsum 
ist in den Parkanlagen nunmehr tabu. 
Damit soll Verschmutzungen und Van-
dalismus vorgebeugt werden.  
 
Derartige Regelungen sollten nicht nur 
beschlossen, sondern auch um- und 
durchgesetzt werden. 
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Kampf gegen Zigarettenkippen 
Deutsche Umwelthilfe fordert mindestens 200 Euro Bußgeld

Allein in Deutschland werden 74,5 Milli-
arden Zigaretten im Jahr und 204 Millio-
nen Stück am Tag verbraucht. Viele der 
mit krebserregenden Stoffen belasteten 
Kippenstummel werden vor allem im 
Stadtgebiet, in Parks oder auf Spielplät-
zen achtlos weggeschnippt. Die Zigaret-
tenstummel belasten die Umwelt und 
gefährden unsere Kinder, die sich an 
den Filtern vergiften können. 
 
Um dieses Problem endlich konsequent 
anzugehen, fordert die Deutsche Um-
welthilfe abschreckend hohe Bußgel-
der in Höhe von mindestens 200 Euro 
für illegal weggeworfene Kippen und 
ein bundesweites Rauchverbot auf 
Spielplätzen. Schweden handelt be-
reits vorbildlich: Hier ist ein Rauchverbot 
auf allen Spielplätzen bereits umge-
setzt.  
 
Wichtig sind zudem konsequente Kon-
trollen durch die Vollzugsbehörden der 
Bundesländer. Präventivmaßnahmen, 
wie ein komplettes Werbeverbot für Zi-
garetten, sollten ebenfalls umgesetzt 
werden, um so auch den Anfall von ge-
brauchten Zigarettenfiltern von vornhe-
rein zu verhindern – denn der beste Ab-
fall ist der, der gar nicht erst entsteht. 
 
Kleine Kippe - viel Schadstoff: Stan-
dardzigarettenfilter bestehen aus dem 
Kunststoff Celluloseacetat. Es kann bis 
zu 15 Jahre dauern, bis sie sich zerset-
zen. In Salzwasser kann dieser Prozess 
bis zu einhundert Jahre dauern. Neben 
Nikotin und polyzyklischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffen werden 
auch Schwermetalle wie Arsen, Blei, 
Cadmium oder Chrom durch Regen aus 

den Filtern in die Umwelt gespült. Eine 
Zigarette allein kann bis zu 60 Liter 
Wasser verseuchen und Tieren 
schwere Schäden zufügen. Auch Klein-
kinder können sich vergiften, wenn sie 
die Zigarettenkippen in den Mund neh-
men, besonders auf Spielplätzen lauert 
die Gefahr.  
 
Um dafür zu sorgen, dass die Kippen 
ordnungsgemäß entsorgt werden, 
braucht es aus Sicht der DUH eine Ver-
haltensänderung. Nach dem Rauchver-
bot in Flugzeugen, Kinos und Kneipen, 
an das sich mittlerweile jeder gewöhnt 
hat, ist es Zeit für die nächste Stufe. Die 
DUH hält Bußgelder in Höhe von min-
destens 200 Euro für zielführend und 
längst überfällig, um hier die Kippen von 
den Straßen und aus den Parks zu ho-
len. Wichtig ist, dass die Bundesländer 
hier einheitlich agieren und sich zuvor 
auf gleiche Bußgelder einigen. Nach 
dem Rauchen die Kippe bis zum nächs-
ten Aschenbecher oder Mülleimer zu 
bringen, kann doch eigentlich nicht so 
schwer sein.  www.duh.de, 7.8.19 
 

Tabakindustrie soll zahlen 

Bundesumweltministerin Svenja Schul-
ze (SPD) will die Tabakindustrie künftig 
an den Kosten für Reinigungsarbeiten 
wegen weggeworfener Zigaretten be-
teiligen. "Wer Wegwerfartikel wie Ziga-
retten herstellt, wird künftig mehr Ver-
antwortung für den Müll übernehmen 
müssen", sagte Schulze den Zeitungen 
der Funke-Mediengruppe. So könnte 
die Zigarettenindustrie zum Beispiel an 
den Kosten für die Reinigung von Strän-
den oder Parks beteiligt werden. 
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Überdachter Raucherbereich vor Klinikum 

Eingang des Klinikums Freising mit überdachtem Raucherbereich rechts 

Die nichtrauchende Frau mit dem Koffer wartet, bis ein Sitzplatz frei ist. 
Links nimmt ein Raucher Platz. 

Manche rauchten aus Bequemlichkeit im überdachten Eingangsbereich des Klini-
kums. Davon konnten sie nur mit diesem Anschlag und der Androhung rechtlicher 
Schritte abgebracht werden. 
 

Was fehlt, sind überdachte Sitzplätze für auf Abholung wartende Nichtraucher.
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Auf Netflix wird zu viel geraucht 

Netflix ist ein US-amerikanisches Unter-
nehmen, das sich mit dem kostenpflich-
tigen Streaming und der Produktion von 
Filmen und Serien beschäftigt. Aufgrund 
häufiger Darstellung von Rauchen bei 
seinen Eigenproduktionen steht Netflix 
in der Kritik von Gesundheitsorganisati-
onen. Vor allem Produktionen, die jün-
gere Seher (Zuschauer) ansprechen, 
wie die Mystery-Serie "Stranger 
Things", zeigen laut einer Studie der 
Truth Initiative (http://truthinitiative.org) 
zu häufig Tabakkonsum.  
 
Schon allein durch die beliebtesten Se-
rien hätten etwa 28 Millionen junge 
Menschen im Jahr 2019 solche Darstel-
lungen gesehen. "Das gibt Anlass zu 
großer Sorge um die öffentliche Ge-
sundheit, denn Tabakkonsum auf dem 
Bildschirm zu sehen ist ein kritischer 
Faktor dafür, dass Jugendliche anfan-
gen, selbst zu rauchen", schreiben die 
Forscher der Truth Initiative. Netflix hat 
als Reaktion auf die Studie angekündigt, 
in Zukunft seltener Darstellungen von 
Rauchenden zu zeigen. 

In "Stranger Things" 
qualmt es gewaltig 

Für die Studie untersuchte die Truth Ini-
tiative, wie oft in TV-Serien, die bei Se-
hern im Alter zwischen 15 und 24 Jah-
ren besonders beliebt sind, geraucht 
wird. Um diese Serien zu definieren, 
führten die Forscher eine Umfrage bei 
750 Sehern in diesem Alter durch. Die 
drei populärsten Serien auf Netflix wa-
ren "Orange is the New Black", "Fuller 
House" und "Stranger Things". Es stellte 
sich heraus, dass Netflix deutlich öfter 
Darstellungen von Rauchen zeigt als 
gewöhnliches Fernsehen. Eigenproduk-

tionen der Streaming-Plattform zeigten 
im Jahr 2019 mehr als dreimal so oft Ta-
bakkonsum wie 2018.  
 
"Stranger Things" ist dabei das Parade-
beispiel, in der zweiten Staffel der Hit-
Serie rauchen die Charaktere in jeder 
Folge zumindest einmal. In zwölf der 
insgesamt dreizehn analysierten Netflix-
Serien wurden Zigaretten oder E-Ziga-
retten gezeigt. Zehn der Serien enthiel-
ten in den aktuellen Staffeln mehr sol-
cher Darstellungen als in vorherigen 
Staffeln. Netflix will künftig in Eigenpro-
duktionen, die eine Altersbeschränkung 
von unter 14 Jahren haben, keine Ziga-
retten mehr zeigen, außer wenn es um 
historische Korrektheit geht. 

Tagesspiegel mit NID-Interview 

Am 5. Juli schreibt Der Tagesspiegel 
über „Zu viele Zigaretten im Fernse-
hen?“: Es ist lange her, dass in Ă3 nach 
9ñ vor lauter Rauchschwaden die Gäste 
kaum zu erkennen waren. Die wenigen 
Zigaretten, die im ĂTatortñ noch geraucht 
werden, hängen an den Lippen vom 
Münsteraner Kommissar Thiel (Axel 
Prahl). Auch ĂDer letzte Bulleñ Mick Bris-
gau (Henning Baum) hat auf Sat 1 tief 
durchgezogen, wogegen seit Jahren die 
Nichtraucher-Initiative Deutschland 
(NID) protestiert: ĂZwar kommen heut-
zutage häufiger Szenen vor, in denen 
eine angebotene Zigarette abgelehnt 
oder nur unter freiem Himmel geraucht 
wirdñ, sagt NID-Sprecher Ernst-Günther 
Krause. Zugleich steige die Zahl der 
Szenen, in denen Schauspieler mit tra-
genden Rollen völlig unerwartet einmal 
im Film, und das häufig am Ende, qual-
men, nach dem Motto ĂFall gelöst, jetzt 
brauchen wir was zur Beruhigungñ. 
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Baden-Württemberg 
will Nichtraucherschutz 

verbessern 

Der baden-württembergische Sozialmi-
nister Manfred Lucha (Grüne) will nach 
der Sommerpause auf die Regierungs-
fraktionen CDU und Grüne zugehen, um 
das Landesgesetz zum Nichtraucher-
schutz zu überarbeiten. Er will das Rau-
chen in Gaststätten, Festzelten und Dis-
kotheken generell verbieten, ebenso auf 
Kinderspielplätzen. Auch E-Zigaretten 
und nikotinhaltige Shishas plant Lucha 
in das Nichtraucherschutzgesetz einzu-
beziehen.  
 
Dass sich manche Kneipenwirte und 
insbesondere der Deutsche Hotel- und 
Gaststättenverband Dehoga dagegen 
wehren, war zu erwarten. Ihr Argument, 
dass sich die bisherige Regelung be-
währt hätte, zieht aber schon deshalb 
nicht, weil es im eigenen Bundesland 
keine andere Regelung für einen tragfä-
higen Vergleich gibt. Bayern, Nordrhein-
Westfalen und das Saarland bieten je-
doch konkretes Anschauungsmaterial.  
 
Im Nachbarland Bayern beispielsweise 

stiegen die Umsätze des gesamten 
Gastgewerbes 2018 gegenüber 2017 
real um 4,6%, in Baden-Württemberg 
um 0,8%. In der getränkegeprägten 
Gastronomie (Wirtschaftszahl WZ08-
563) stiegen die realen Umsätze in Bay-
ern in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 
gegenüber dem Vorjahr, in Baden-Würt-
temberg dagegen sanken sie ebenso 
wie in den Jahren zuvor. Die Kleinst-
gaststätten mit dem reinen Ausschank 
von Getränken, häufig „Kneipen“ ge-
nannt, verlieren schon seit Jahrzehnten 
an Bedeutung. Wer dann noch zusätz-
lich auf die immer kleiner werdende Zahl 
der Raucher setzt, beschleunigt diesen 
Trend. Die einzige Chance auf Verlang-
samung bietet eine rauchfreie Kneipe. 
 

OLG München weist 
Klage gegen 

Ăverdeckte Ekelbilderñ ab 

Nach dem Landgericht München hat 
auch das Oberlandesgericht als Beru-
fungsinstanz die Klage des Vereins Pro 
Rauchfrei gegen die Verdeckung der für 
Zigarettenpackungen vorgeschriebenen 
„Ekelbilder“ am Verkaufsort „Kasse“ ab-
gewiesen.  
 
Die Richter am OLG argumentierten, 
dass die Schockbilder im Moment des 
Kaufs auf der Zigarettenschachtel zu 
sehen sein müssten. Der Automat an 
der Supermarktkasse sei jedoch keine 
Verpackung, sondern eine "Verkaufs-
modalität". Illegal wäre es demnach nur, 
die Bilder auf den Zigarettenschachteln 
selbst abzukleben. Der Verein hat ange-
kündigt, Revision beim Bundesgerichts-
hof einzulegen. Siehe dazu der ausführ-
liche Bericht im Nichtraucher-Info Nr. 
110ïII/18, Seite 14-18. 

Terminkalender 
 

16. Mai 2020 
Mitgliederversammlung 
Nichtraucher-Initiative 

Deutschland e.V. 
in Nürnberg 

 
Weitere aktuelle Termine: 

'  089/3171212 
www.nichtraucherschutz.de 
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